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WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG
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Total Beschaffungen: 41 Mia. CHF (6% BIP)

Davon Bund: 5,7 Mia. CHF (8,7% der Bundesausgaben)

Anteil Bauleistungen: ~30%

(Stand: 2015. Quellen:  BFS;BKB;Stöckli/Beyeler)

0.9 5.4

93.7

Anteil Beschaffungen am BIP in % (2015)

Bund Kantone & Gemeinden Übriges BIP
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WTO-GPA: WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA)

BGBM: Bundesgesetz über den Binnenmarkt

BöB: Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen

VöB: Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen

IVöB: Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

WTO-GPA Bilaterales Abkommen

BöB VöB

Bundesvergaben

BGBM

Kantonale Vergabe

Kantonale Gesetzgebungen

IVöB
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2006 – Einheitliches 

Beschaffungsrecht scheitert am 

Widerstand der Kantone

2012 – Revision des WTO-GPA-Abkommens und Unterzeichnung durch Bundesrat

2012 – Paritätische Arbeitsgruppe „AURORA“: Erarbeitung neuer Entwürfe BöB/IVöB

2014 – Vernehmlassung IVöB

2015 – Vernehmlassung BöB

2017 – Botschaft BöB / Beginn der 

Parlamentarischen Beratungen

1.1.21 – BöB tritt in Kraft

Revision KBOB-

Leitfäden

DER LANGE WEG DER HARMONISIERUNG

21.6.19 – BöB Schlussabstimmung

15.11.19 – IVöB Vorlage, Beschluss InoB

2020 – Start IVöB-Beitritt Kantone
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PARADIGMENWECHSEL IM 
ÖFFENTLICHEN BESCHAFFUNGSWESEN
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[..] den wirtschaftlichen Einsatz 

der öffentlichen Mittel [..]

[..] den wirtschaftlichen und den 

volkswirtschaftlichen, ökologisch und 

sozial nachhaltigen Einsatz der 

öffentlichen Mittel [..]

Zweck

(Art. 1 Abs. 1 Bst. c BöB)

(Art. 2 Bst. a rev-BöB)

Das wirtschaftlich günstigste 

Angebot erhält den Zuschlag.

Das vorteilhafteste Angebot erhält 

den Zuschlag.

Zuschlag

(Art. 21  Abs. 1 BöB) (Art. 41 rev-BöB)
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PARADIGMENWECHSEL IM 
ÖFFENTLICHEN BESCHAFFUNGSWESEN
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BÖB VERSUS IVÖB
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Art. 29 Zuschlagskriterien

1 Der Auftraggeber prüft die Angebote anhand leistungsbezogener Zuschlagskriterien. [Er 

berücksichtigt, unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz,]

[N]eben dem Preis und der Qualität einer Leistung, [kann er] insbesondere Kriterien wie 

Zweckmässigkeit, Termine, technischer Wert, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten, 

Ästhetik, Nachhaltigkeit, Plausibilität des Angebots, [die unterschiedlichen Preisniveaus 

in den Ländern, in welchen die Leistung erbracht wird, Verlässlichkeit des Preises,] 

Kreativität, Kundendienst, Lieferbedingungen, Infrastruktur, Innovationsgehalt, 

Funktionalität, Servicebereitschaft, Fachkompetenz oder Effizienz der Methodik 

[berücksichtigen].

Rot: Von der IVöB nicht übernommen.

Grün: Abweichung der IVöB gegenüber BöB.
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VERLÄSSLICHKEIT DES PREISES
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Musterbotschaft zu Art. 29 Abs. 1:

„Obwohl es sich bei den Zuschlagskriterien um eine Kernbestimmung des Beschaffungsrechts

handelt, zeigt die Umfrage vom Sommer 2019 bei den Kantonen, dass die vom Bundesparlament

eingeführten Kriterien "die unterschiedlichen Preisniveaus in den Ländern, in welchen die Leistung

erbracht wird" und "Verlässlichkeit des Preises" kaum umsetzbar [1] sein werden. Dies hat die

Umfrage deutlich gezeigt, selbst wenn einige Kantone den Paradigmenwechsel vom Preis- zum

Qualitätswettbewerb begrüssen (Qualität neu als Muss-Kriterium). Nur das bereits bekannte und vom

Bundesgericht bestätigte [2] Kriterium "Plausibilität des Angebots" ist auf Zuspruch gestossen.“

(S. 68)

[1] Die Behauptung ist zu stark. Die überarbeiteten KBOB-Leitfäden für Planer- und 

Werkleistungen schlagen für die Verlässlichkeit des Preises das „Tessiner-Modell“ vor.

[2] Die Interpretation ist unzulässig. Hier wird Rechtsprechung für altes Recht auf neues Recht 

angewendet. Der neue Zweckartikel verlangt eine Neuinterpretation des Kriteriums „Preis“.
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VERLÄSSLICHKEIT DES PREISES
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VERLÄSSLICHKEIT DES PREISES
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LEISTUNGSORTSPRINZIP
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Art. 12 Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen, der 

Lohngleichheit und des Umweltrechts

1 Für die im Inland zu erbringenden Leistungen vergibt der Auftraggeber einen 

öffentlichen Auftrag nur an Anbieter, welche die [am Ort der Leistung] [im Inland] 

massgeblichen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen, die Melde‐ und 

Bewilligungspflichten nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 200 gegen die 

Schwarzarbeit (BGSA) sowie die Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frau 

und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einhalten.

Rot: Von der IVöB nicht übernommen.

Grün: Abweichung der IVöB gegenüber BöB.
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LEISTUNGSORTSPRINZIP
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Musterbotschaft zu Art. 12 Abs. 1:

„Gemäss [WEKO-] Gutachten [1] geht das BGBM grundsätzlich vom sogenannten

Herkunftsortsprinzip aus, indem es auf der Vermutung der Gleichwertigkeit unterschiedlicher

Arbeitsbedingungen basiert. Dieses Herkunftsortsprinzip gilt allerdings nicht absolut. Das Prinzip

kann im Einzelfall zugunsten des Leistungsortsprinzips eingeschränkt werden. Dies aber nur, wenn

überwiegende öffentliche Interessen dies zwingend erfordern und der Schutz dieser Interessen nicht

bereits durch die Vorschriften des Herkunftsorts gewährleistet ist (Art. 3 Abs. 1 und 2 BGBM).“

(S. 44)

[1] WEKO Gutachten vom 21. Oktober 2019

Aber: Es könnte auch mit dem UWG argumentiert werden, wonach die Nichteinhaltung von 

Arbeitsbedingungen, die durch Rechtssatz oder Vertrag auch dem Mitbewerber auferlegt, oder 

berufs- oder ortsüblich sind, unlauter ist (Art. 7 UWG). 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYm7-83rPsAhXO_qQKHSsaCoYQFjAAegQIBhAC&url=https://www.weko.admin.ch/dam/weko/de/dokumente/2019/Gutachten vom 21. Oktober 2019 betreffend Leistungsortsprinzip f%C3%BCr Arbeitsbedingungen.pdf.download.pdf/Gutachten vom 21. Oktober 2019 betreffend Leistungsortsprinzip f%C3%BCr Arbeitsbedingungen.pdf&usg=AOvVaw3aDto1aOeuQSLuMe8Huy6Q


LEISTUNGSORTSPRINZIP
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 10 Kantone verfügen über Kantonale Gesamtarbeitsverträge (KGAV)

 35 KGAV gesamt

 Für Planer: 1 Genf, 2 Waadt
(Stand: 1.10.20 [1])

Das Herkunftsortsprinzip untergräbt die KGAV.

[1] SECO – Gesamtarbeitsverträge Kantone 
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https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Gesamtarbeitsvertraege_Normalarbeitsvertraege/Gesamtarbeitsvertraege_Kantone.html


HANDLUNGSSPIELRAUM DER KANTONE
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Art. 63 IVöB: Beitritt, Austritt, Änderung und Aufhebung

4 Die Kantone können unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz 

Ausführungsbestimmungen insbesondere zu den Artikeln 10 , 12 und 26 erlassen.

Musterbotschaft zu Art. 63 Abs. 4:

In der Umfrage [..] haben einzelne Kantone [..] eine Restzuständigkeit [gefordert], um

Ausführungsbestimmungen zur IVöB erlassen zu können. [..] Überdies kann dadurch der

Gesetzgebungsprozess in den Kantonen erleichtert werden, da einzelne Begehren, welche

auch im Bundesparlament vertreten wurden und in der IVöB nicht abgebildet werden,

aufgefangen werden können.

Fazit: Die Restkompetenz bezweckt auch eine Harmonisierung mit dem Bundesrecht. Die 

Auflistung der Artikel ist nicht abschliessend. Somit kommen neben dem Leistungsortsprinzip (Art. 

12 I) auch Anpassungen bei den Zuschlagskriterien (Art. 29 I) in Betracht. 
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FAZIT

17

• Bund und Kantone haben den Paradigmenwechsel über den neuen 

Zweckartikel 2 und den Zuschlagsartikel  41 übernommen.

• Kantone haben ZK „Verlässlichkeit des Preises“ (Art. 29 I) und 

Leistungsortsprinzip (Art. 12 I) nicht übernommen. 

• Die Begründung für die Abweichung ist nicht stichhaltig. Es existieren 

Umsetzungsvorschläge bzw. alternative Interpretationen.

• Kantone haben die Möglichkeit, mittels Ausführungsbestimmungen stärker 

mit der BöB zu harmonisieren.
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SAVE THE DATE
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Donnerstag, 26. November, 12.15-13.00 Uhr: 

Die Bedeutung der Nachhaltigkeit im neuen Beschaffungswesen

Dienstag, 1. Dezember, 12.15-13.00 Uhr: 

Die neuen KBOB-Leitfäden zur Beschaffung von Planerleistungen

Anmeldung unter www.afoeb.ch/agenda

http://www.afoeb.ch/agenda
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FRAGEN UND DISKUSSION
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Bauenschweiz Landingpage Beschaffungsrechtsrevision: 

https://www.bauenschweiz.ch/de/neue-vergabekultur/

Allianz für ein fortschrittliches öffentliches Beschaffungswesen (AföB): 

www.afoeb.ch (Videos, Webinars, politischer Tätigkeitsbericht)

BPUK: IVöB Konkordat 2019: 

https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb

KBOB: Instrumente zur Umsetzung des revidierten Beschaffungsrechts: 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/themen-und-trends/

revidiertes-beschaffungsrecht/instrumente.html
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